
- 26 - Erläuterung, 1001. BR, 05.03.21

...

TOP 26:

Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung der 
Strafprozessordnung und zur Änderung weiterer Vorschriften

Drucksache: 57/21

I. Zum Inhalt des Gesetzentwurfes 

Die Bundesregierung beabsichtigt mit dem vorliegenden Gesetzentwurf, das 

Strafverfahren weiter an die sich ständig wandelnden gesellschaftlichen und 

technischen Rahmenbedingungen anzupassen. Insbesondere sei das Recht des 

Ermittlungsverfahrens zu modernisieren, bei den Regelungen zum Strafverfah-

ren Nachsteuerungen vorzunehmen sowie Nebenstrafgesetze anzupassen. 

Unter anderem beinhaltet der Gesetzentwurf folgende Kernpunkte: 

– Schaffung einer Befugnis zur automatischen Kennzeichenerfassung im öf-

fentlichen Verkehrsraum zu Fahndungszwecken, 

– Erweiterung der Befugnis zur Postbeschlagnahme um ein Auskunftsverlan-

gen gegenüber Postdienstleistern, 

– Änderung des Rechts des Zustellungsbevollmächtigten, 

– Vereinheitlichung des Begriffs der Nachtzeit im Recht der Wohnungs-

durchsuchung, 

– Schaffung einer Zurückstellungsmöglichkeit der Benachrichtigung des Be-

schuldigten bei der Beschlagnahme, 

– Erweiterung der Möglichkeit der Telekommunikationsüberwachung auf 

Steuerhinterziehungsdelikte in großem Ausmaß, wenn der Täter die Tat als 

Mitglied einer Bande begeht, 

– moderate Erweiterung des Deliktskatalogs der Online-Durchsuchung und 

der Wohnraumüberwachung, 

– Anpassung der Belehrungs- und Vernehmungsvorschriften, 

– Nachsteuerungen im Recht der Vermögensabschöpfung, 
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– Änderungen im Zusammenhang mit der elektronischen Akte, 

– Änderungen des Gerichtsdolmetschergesetzes, 

– Stärkung des Schutzes von Zeugenadressen, 

– Neufassung der Vorschriften über die Protokollierung richterlicher und er-

mittlungsbehördlicher Untersuchungshandlungen, 

– Stärkung des Anwesenheitsrechts des Verteidigers bei Beschuldigtenver-

nehmungen.

II. Empfehlungen der Ausschüsse 

Der federführende Rechtsausschuss und der Ausschuss für Innere Angele-

genheiten empfehlen dem Bundesrat, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 

Absatz 2 des Grundgesetzes Stellung zu nehmen. 

Der Finanzausschuss und der Wirtschaftsausschuss empfehlen dem Bunde-

trat, gegen den Gesetzentwurf keine Einwendungen zu erheben.

Die Einzelheiten sind aus BR-Drucksache 57/1/21 ersichtlich.


